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Sachverhaltsdarstellung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow hat in ihrer Sitzung am 24.09.2024 den 
Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 23 "Sport und Freizeit" der Gemeinde Pinnow gefasst. 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB erfolgte durch eine 
Veröffentlichung der Unterlagen im Internet und einer zusätzlichen öffentliche Auslegung des 
Vorentwurfs in der Zeit vom 28.07.25 bis zum 29.08.25. Gleichzeitig hat die frühzeitige 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB stattgefunden. 
  
Die aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen wurden geprüft und ggf. in die Planunterlagen eingearbeitet. Die 
Anregungen sind in den Abwägungsunterlagen zusammengefasst. 
  
  
Beschlussvorschlag 
  
1. Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und frühzeitigen 

Behördenbeteiligung zum Vorentwurf des B-Plans Nr. 23 der Gemeinde 
Pinnow vorgebrachten Stellungnahmen hat die Gemeindevertretung gemäß anliegender 
Abwägungsunterlagen geprüft. 

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt über die Zwischenabwägung 
der Stellungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit gemäß der vorliegenden 
Zusammenstellung. 

3. Das Ergebnis der Zwischenabwägung ist den Behörden und der Öffentlichkeit, die 
Stellungnahmen zu diesem Planvorhaben vorgebracht haben, mitzuteilen. 

  
Finanzielle Auswirkungen: 
keine   
 
 
Anlage/n 
Keine 
 



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)  
und 

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
 

zum Vorentwurf 
 

Bebauungsplan Nr. 23 „Sport und Freizeit“ 

 
 
 

der  
Gemeinde Pinnow 

 
 
 
 
 
 
 
 



   B-Plan Nr. 23 der Gemeinde Pinnow                                2 

                                                                                                                                                                           Abwägung zum Vorentwurf                                      Stand: Juni 2026 

1. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde / TöB 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 60 – Regionalmanagement und 
Kreisentwicklung 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung 

Denkmalschutz 

Bauplanung / Bauordnung 

Bauleitplanung 

FD 66 - Straßen- und Tiefbau 

FD 68 – Umwelt 

Naturschutz 

Wasser- und Bodenschutz 

Immissionsschutz und Abfall 

Abfallwirtschaft 

29.08.2025 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2025 

 
 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Ja 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 
 

Ja 

 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

 

Berücksichtigt 

Teilweise berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 
 

Berücksichtigt 

 

Berücksichtigt  

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 

Berücksichtigt 

Berücksichtigt 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.2 Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg 

15.08.2025 Nein Ja 
 

Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 
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1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

Landwirtschaft / EU-
Förderangelegenheiten 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Naturschutz, Wasser und Boden 

Naturschutz 

Wasser 

Boden 

Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft 

18.08.2025  
 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
 

Ja 
 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 

Zur Kenntnis genommen 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.4 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie 

26.08.2025 Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 24.07.2025 keine 
Stellungnahme ab. 

1.5 Landesamt für innere Verwaltung 07.01.2025 Nein Ja Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 24.09.2025 Nein Ja Teilweise berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.7 Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V 

28.08.2025 
 

Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender 
Landesrelevanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und 
Katastrophenschutz an den als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen 
Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in 
Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, 
Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich 
auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes 
einzuholen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V. 

Zur Kenntnis genommen 

 
Der Landkreis Ludwigslust-
Parchim als zuständige Behörde 
wurde beteiligt. 

1.8 Forstamt Gädebehn 21.08.2025 Nein Ja Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 
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1.9 Bergamt Stralsund 05.08.2025 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme Vorentwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 23 „Sport und Freizeit“ der Gemeinde Pinnow berührt keine 
bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Belange 
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes 
Stralsund. 
Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen 
oder Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. 
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine 
Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

Zur Kenntnis genommen 

1.10 Straßenbauamt Schwerin 
 

06.08.2025 Dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 23 „Sport und Freizeit“ der Gemeinde 
Pinnow kann in der eingereichten Fassung zugestimmt werden. Im beplanten 
Bereich sind keine Bundes- oder Landesstraßen betroffen. Die Belange des 
Straßenbauamtes werden nicht berührt. 

Zur Kenntnis genommen 

1.11 Wasser- und Bodenverband Obere 
Warnow 

29.08.2025 Vom Vorhaben sind Gewässer zweiter Ordnung und damit Belange unseres 
Verbandes nicht betroffen. 
Sollte im Verlauf der weiteren Planung der unwahrscheinliche Fall einer Ableitung 
von Niederschlagswasser in ein Gewässer zweiter Ordnung vorgesehen sein, so 
ist dies mit uns abzustimmen. 

Zur Kenntnis genommen 

1.12 BVVG Bodenverwertungs- und  
-verwaltungs GmbH 

25.08.2025 Uns liegen derzeit keine Informationen über Sachverhalte vor, die aus 
grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine Realisierung Ihres Vorhabens 
bzw. dessen Änderung sprechen würden. Auf Grund des Umfangs und der Lage 
des hier angezeigten Planungsgebiete ist es wahrscheinlich, dass keine BVVG- 
Vermögenswerte unmittelbar von den geplanten Maßnahme und den späteren 
Vorhaben betroffen sind bzw. konnten wir bisher keine solchen identifizieren. Die 
BVVG verfügt aktuell in der betroffenen Gemarkungen PINNOW und GODERN 
über keine Eigentumsflächen mehr. Sollte sich der vorgenannte Umstand im 
Zuge des weiteren Planungsverfahrens konkretisieren und keine BVVG-
Eigentumsflächen von den Vorhaben betroffen sein, erklären wir bereits hiermit 
den Verzicht auf die weitere Beteiligung daran in den beiden vorgenannten 
Gemarkungen. Im Fall einer Betroffenheit von BVVG-Flächen bitten wir Sie 
grundsätzlich um die Beachtung der nachfolgend aufgeführten Sachverhalte zu 
beachten: 
Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG-Flächen 
wird, soweit nicht durch bestehende Verträge/Rechte bereits vereinbart, nur 
zugestimmt, wenn dies aus technischen oder anderen objektiven Gründen 
erforderlich ist und dazu im Vorfeld die entsprechenden vertraglichen Abreden 
nach den gültigen BVVG- Vertragsmustern (i. d. R. Kaufvertrag oder 
Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher Sicherung) zu Stande kommen. 
Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstücks- und flächenkonkrete 
Antragstellung, soweit hier überhaupt erforderlich, zum Abschluss von Verträgen 
seitens des Maßnahmeträgers oder eines bevollmächtigten 
Dienstleistungsunternehmens erfolgen wird. 
Alle Flächen, die im Zuge der Maßnahme dauerhaft in Anspruch genommen 
werden und deren anderweitige zukünftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise 
ausgeschlossen ist, sind von der BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach 
den aktuell gültigen Vermarktungswegen anzukaufen. Das gilt auch für Flächen, 
die im Zuge ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen 
werden sollen oder für solche reserviert werden müssen. Ein bedingungsfreier 

Zur Kenntnis genommen 
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Verkauf von BVVG-Flächen findet zz. nur noch in einem eingeschränkten Umfang 
und ggf. unter strikten Auflagen statt. 
Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten 
Maßnahmen keine Veränderungen an dem betroffenen BVVG- 
Vermögensgegenstand eintreten werden, die dessen Wert bezüglich Nutzung und 
Verwertung negativ beeinträchtigen. Sollten solche Veränderungen gegenüber 
dem Zustand des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Beginns der 
geplanten Maßnahme dennoch eintreten, geht die BVVG von einer 
Entschädigung im vollen Umfang des eingetretenen Wertverlustes aus bzw. 
behält sich das Recht zur Geltendmachung solcher Ansprüche ausdrücklich vor. 
Jegliche Flächeninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen 
Nutzern/Pächtern gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend 
gesondert zu entgelten. Die BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden 
Informationen über Nutzer und Pächter zur Verfügung.  
Soweit im Zuge der Realisierung der Maßnahmen ein Territorium betroffen ist, in 
dem ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz läuft, ist die zuständige 
Flurneuordnungs-behörde am Planungs- und Realisierungsverfahren zu 
beteiligen. 
Die Vergewisserungspflicht über ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende 
dingliche Rechte oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den 
betroffenen Grundstücken, insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim 
Maßnahmeträger bzw. von ihm bevollmächtigter Dritter. 
Die Abgabe dieser Stellungnahme führt nicht zur Beendigung oder Einstellung 
laufender Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden 
gesetzlichen Auftrages. Dies kann u. U. den zukünftigen Wechsel der jeweils am 
Planungsverfahren oder den später zu realisierenden Maßnahmen zu 
beteiligenden Eigentümer nach sich ziehen. 

1.13 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 
Schwerin 

- - - - 

1.14 Landgesellschaft M-V mbH - - - - 

1.15 Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg - - - - 

1.16 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pinnow - - - - 

1.17 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

25.07.2025 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden 
Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

Zur Kenntnis genommen 
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1.18 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, 
Bau- und Anlagenschutz 

28.07.2025 Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) als Träger öffentlicher Belange im 
Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen gemäß § 18a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt.  
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftVG 
angemeldeten Anlagenstandorten und –schutzbereichen der Flugsicherungs-
anlagen mit heutigem Stand.  
Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine Einwände. Eine 
weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvorgang ist nicht erforderlich. 

Allgemeine Hinweise 
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen 
Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß § 18a 
Abs. 1b, Satz 2 LuftVG meiner Behörde diejenigen Bereiche um 
Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu erwarten 
sind. Diese Bereiche werden allgemein als "Anlagenschutzbereiche" bezeichnet 
und im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht. 
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a LuftVG 
durch die Flugsicherungsorganisation, welche die Flugsicherungseinrichtung 
betreibt und orientiert sich an den Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. 
Aufgrund von Vorbebauung, betrieblicher Erfordernisse oder einem neuen Stand 
der Technik kann der angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von diesen 
Empfehlungen abweichen. 
Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite eine zweidimensionale Karte der 
Anlagenschutzbereiche und eine 3D-Vorprüfungsanwendung bereit. 
Mit diesen können alle interessierten Personen prüfen, ob ein Bauwerk oder 
Gebiet im Anlagenschutzbereich einer Flugsicherungseinrichtung liegt. Zu 
erreichen sind die Anwendungen über unsere Webseite unter www.baf.bund.de. 
 

Zur Kenntnis genommen 

1.19 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit M-V, Ref. 630 
(Luftfahrtbehörde) 

26.08.2025 Aus luftfahrtbehördlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen den B-Plan Nr. 23 
der Gemeinde Pinnow. 

Zur Kenntnis genommen 

1.20 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

1.21 BIL Leitungsauskunft 25.07.2025 Ihre Anfrage "B-Plan Nr. 23 "Sport und Freizeit"" (20250725-0082) wurde an die 
folgenden Teilnehmer zur Beantwortung übermittelt.  
Zuständige Teilnehmer : 
Keine zuständigen Teilnehmer 

Zur Kenntnis genommen 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/bil/main/Anfragen?id=20250725-0082
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1.22 GASCADE Gastransporte GmbH 05.08.2025 Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im 

Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber SEFE Energy GmbH 

(Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport GmbH.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer 

Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.  

Nachträgliche Lageänderungen in der Projektplanung bedürfen eines erneuten 

Antrags auf Zustimmung.  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, 

Schachtgenehmigungen, TÖB-Beteiligungen etc. an die oben genannten 

Anlagenbetreiber über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  

Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-
Portal. 

Zur Kenntnis genommen 

1.23 GDMcom mbH - - - - 

1.24 Zweckverband Schweriner Umland 12.09.2025 Zum B-Plan Nr. 23 „Sport und Freizeit“ der Gemeinde Pinnow bestehen seitens 
des Zweckverbandes Schweriner Umland keine Einwände. Wir bitten um 
Übersendung eines in Kraft getretenen Exemplars. 

Zur Kenntnis genommen 

1.25 WEMAG Schwerin - 
 

- - - 

1.26 HanseGas GmbH - 
 

- - - 

1.27 Deutsche Telekom Technik GmbH 11.08.2025 Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Gegen die o. g. Planung haben wir keine grundsätzlichen Bedenken bzw. 
Einwände, da die Belange der Telekom nicht berührt werden. Im Planbereich 
befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 

Zur Kenntnis genommen 

1.28 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

13.08.2025 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant. 

Zur Kenntnis genommen 

1.29 WEMACOM Telekommunikation GmbH 
und WEMACOM Breitband GmbH 

20.08.2025 Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation GmbH 
und WEMACOM Breitband GmbH. 
Zu dieser Baumaßnahme erheben wir keine Einwände, da sich im ausgewiesenen 
Baubereich keine Versorgungsanlagen befinden. 
Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab Auskunftsdatum gültig. 

Zur Kenntnis genommen 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
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1.30 50 Hertz Transmission GmbH 28.07.2025 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu 
zählen z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, 
Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.  
Hinweis zum Netzentwicklungsplan  
Zu Ihrer Information teilen wir mit, dass sich Ihre Planung im Bereich der geplanten 
Vorhaben M224a, und M462a gemäß Netzentwicklungsplan befindet. Diese sind 
jedoch nicht entscheidungsrelevant. Weitere Informationen siehe: 
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-
04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf .  
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als 
Leitungsbetreiber nicht. 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich sowie ggf. 
externe Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und nur für die Anlagen 
der 50Hertz Transmission GmbH. 
Hinweis zur Digitalisierung 
Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei künftigen 
Beteiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie 
eventueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem 
standardisierten und georeferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise 
als KML-Datei oder im SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

Zur Kenntnis genommen 

 

2. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

2.1 Landeshauptstadt Schwerin 10.01.2025 Die Landeshauptstadt Schwerin hegt keine Bedenken gegen den Bebauungsplan 
Nr. 23 der Gemeinde Pinnow und bringt keine Anregungen vor. 

Zur Kenntnis genommen 

2.2 Gemeinde Leezen 
über Amt Crivitz 

- - - - 

2.3 Gemeinde Pinnow 
über Amt Crivitz 

- - - - 

2.4 Gemeinde Sukow 
über Amt Crivitz 

- - - - 

2.5 Gemeinde Plate 
über Amt Crivitz 

- - - - 

 

 

3. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nr. Öffentlichkeit 
Stellungnahme 

vom 

Stellungnahme 
Abwägungsempfehlung 

Bedenken Hinweise 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

  

https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf
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Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die weder Bedenken noch abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben, wurde auf die Aufführung der 
Stellungnahme mit ausführlicher Abwägung verzichtet.   



   B-Plan Nr. 23 der Gemeinde Pinnow                                10 

                                                                                                                                                                           Abwägung zum Vorentwurf                                      Stand: Juni 2026 

 

1. Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Grundlage für Freisport- und Freispielanlagen. 
Welche der durch den B-Plan als zulässig definierten Anlagen tatsächlich errichtet werden und wo diese 
innerhalb der Fläche angeordnet werden, lässt der B-Plan offen für eine spätere Entscheidung der 
Gemeinde. Die Hinweise werden daher zur Berücksichtigung in nachgelagerter (rechtlichen und 
tatsächlichen) Planvollzug in die Begründung (Kapitel 11) zum B-Plan aufgenommen. Hier können 
erforderliche Abschirmungen anlagen- und lagespezifisch geplant/hergestellt werden. 
Zu- und Abfahrten sind bereits im Vorentwurf durch die Festlegung eines Einfahrtsbereichs auf den 
Zietlitzer Weg beschränkt worden. Die Festsetzung bleibt auch weiterhin bestehen.  
 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

1. Die Hinweise sind im Planvollzug zu beachten und werden informatorisch in die Begründung (Kapitel 
11) zum B-Plan aufgenommen. Das Plangebiet wird durch eine öffentliche Verkehrsfläche (Zietlitzer 
Weg) erschlossen. Eine vollumfängliche Einzäunung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
geplant.  
 

2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im DVGW-Arbeitsblatt W 405 werden Richtwerte für den 
Löschwasserbedarf von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten unter Berücksichtigung des Maßes 
der baulichen Nutzung (Zahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Baumassenzahl) sowie der 
Gefahr der Brandausbreitung angegeben. Der B-Plan Nr. 23 begründet keine der hier aufgeführten 
Baugebiete. Die Nutzung bleibt auf Freisport- und Freispielanlagen beschränkt. Die Errichtung von 
Gebäuden für diese Zwecke ist ausgeschlossen. Die Gefahr der Brandausbreitung ist daher als 
gering einzuschätzen (Skateranlage mit Asphaltuntergrund und Elementen aus Metall). Die 
Löschwasserversorgung wird über einen Unterflurhydranten in ca. 400 m Entfernung zum 
Plangebiet und Löschwasserfahrzeuge mit 2000 l Fassungsvermögen sichergestellt. Am 
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Wohngebiet am Kiessee ist außerdem eine Zisterne mit 100 m³ Löschwasser vorhanden. 
Entsprechende Angaben werden in der Begründung (Kapitel 4.6) ergänzt. 
 

3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen.  

 
Der Hinweis auf die Einhaltung der Bestimmungen der Schutzzonenverordnung wird zur Kenntnis 
genommen. Auf die Verbote und Beschränkungen der WSGVO Pinnow wird im Text-Teil B im Sinne 
einer nachrichtlichen Übernahme hingewiesen. Es erfolgte zudem eine Einzelfallprüfung, die im 
Umweltbericht dokumentiert ist. Die Nutzungsart im Plangebiet spricht gegen eine Gefährdung des 
Schutzzwecks der Wasserschutzgebietsverordnung. 
 

FD 60 – Regionalmanagement und Europa 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Die Lagebezeichnungen werden in der Kartengrundlage ergänzt. 
 
 
 
 
 
 

FD 63 – Bauordnung 
 
Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich weder Baudenkmale noch ausgewiesene Denkmalbereich 
im Bereich des Vorhabens befinden und dass keine Bodendenkmale berührt werden. 
 
 

Der Forderung zur Aufnahme des aufgeführten Hinweises in Begründung und Text-Teil B wird gefolgt. 
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Bauplanung / Bauordnung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder aus bauplanungs-, noch aus bauordnungsrechtlicher 
Sicht Bedenken oder Hinweise geäußert werden. 
 
 
 
 

Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 

 
FD 66 – Straßen- und Tiefbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen und Kreisstraßen 
nicht betroffen sind. 
 
 
 

FD 68 – Umwelt 
 

Naturschutz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme ist am 01.09.2025 eingegangen und wurde im 
Anschluss an die Gesamtstellungnahme des Landkreises in die Abwägungsdokumentation eingefügt 
und behandelt. 
 

Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bezüglich Gewässer I. und II. Ordnung sowie Abwasser keine 
Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bezüglich Grundwasser und Bodenschutz keine Bedenken 
oder Einwände bestehen. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand Altlasten oder 
altlastenverdächtige Flächen in dem vom Vorhaben betroffenen Gebiet nicht bekannt sind. 
Bzgl. der Maßgaben der WSGVO Pinnow wird eine Einzelfallprüfung durchgeführt, die im Umweltbericht 
dokumentiert wird. Die Nutzungsart im Plangebiet spricht gegen eine Gefährdung des Schutzzwecks 
der Wasserschutzgebietsverordnung. 
 

Die Auflagen werden in den Umweltbericht Pkt. 2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen übernommen. 
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Immissionsschutz und Abfall 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
1. Der Hinweis, dass aufgrund der angegebenen Freisportarten die Freizeitlärm-Richtlinie anzuwenden 

ist, wird zur Kenntnis genommen. Bei der Aufstellung des B-Plans ist die DIN 18005 mit den 
entsprechenden Orientierungswerten maßgeblich. Da sich das Angebot an Sport- und Spielanlagen 
vornehmlich an den privaten individuellen Freizeitsport richtet, ist die Freizeitlärm-Richtlinie ggf. 
später im Genehmigungsverfahren der jeweiligen Sport- oder Freizeitanlage als 
Beurteilungsgrundlage anzuwenden. Die immissionsschutzrechtliche Bewertung im 
Bebauungsplanverfahren erfolgt aber auf Grundlage der DIN 18005. Die Freizeitlärmrichtlinie dient 
hierbei als Orientierungshilfe. Die untere Immissionsschutzbehörde wurde über die geplanten 
Nutzungen informiert.  

 
 
 

 
2.  Die aufgeführten benachbarten Nutzungen wurden bereits zum Vorentwurf im B-Plan berücksichtigt 

und mit ihren jeweiligen Schutzansprüchen (Orientierungswerte nach DIN 18005) in die Abwägung 

eingestellt. Die Freizeitlärmrichtlinie findet in der immissionsschutzrechtlichen Praxis bei der 

Genehmigung des konkreten Vorhabens Anwendung. Die Hinweise unter Punkt 2 werden aber 

dahingehend berücksichtigt, dass die Ausführungen in der Begründung zum Immissionsschutz 

(Kapitel 8.1), die bisher auf die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV abstellten, entsprechend 

angepasst und in Bezug zur Freizeitlärm-Richtlinie M-V gesetzt werden.  
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3.  Die Immissionsrichtwerte der Freizeitlärmrichtlinie werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die 

Abwägung zu Punkt 2 verwiesen.  

4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine schalltechnische Prognose ist ggf. im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens für die jeweilige(n) Anlage(n) zu erbringen. Beim vorliegenden 

Bebauungsplan handelt es sich um eine sogenannte Angebotsplanung, die durch Festsetzungen zu 

Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche usw. Rahmenbedingungen für 

bestimmte Bauvorhaben schafft. Durch welche konkreten Bauvorhaben vom B-Plan gesetzte 

Rahmen ausgestaltet wird, ist offen. Die DIN 18005 gibt für Flächen für Sport- und Spielanlagen 

keine Orientierungswerte an. Auch ist die genaue Bauart der jeweiligen Anlagen unbekannt, so dass 

wesentliche Beurteilungsparameter für eine schalltechnische Untersuchung zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch gar nicht vorliegen. Der Bebauungsplan soll grundsätzlich die von ihm selbst 

geschaffenen oder ihm sonst zurechenbaren Konflikte lösen soweit das auf dieser Ebene möglich 

und sachgerecht ist. Eine Verlagerung auf spätere Genehmigungsverfahren ist zulässig, soweit 

gewährleistet ist, dass der Konflikt hier lösbar ist. In der Begründung zum B-Plan wird im 

betreffenden Kapitel zum Immissionsschutz mit Bezug auf die  vom Bayerischen Landesamt für 

Umwelt in Auftrag gegebene zweiteilige Untersuchung zu Trendsportanlagen ausgeführt, dass 

lediglich für die südlichsten Parzellen der benachbarten Kleingartenanlage Lärmbelästigungen 

durch zwei Arten der zulässigen Anlagen (Skateanlagen und Bolzplätze) nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden können. Eine Konfliktlösung bzw. -vermeidung kann aber voraussichtlich 

bereits durch die räumliche Anordnung der schallkritischen Anlagen innerhalb der Fläche erfolgen. 

Als weitere potenzielle Maßnahmen kann die Gemeinde Betriebs-/Öffnungszeiten aus 

Lärmschutzgründen festlegen oder die Bauart der geplanten Anlagen auf die Reduzierung von 

Schallpegeln ausrichten. Nächtliche Nutzungszeiten sind nicht vorgesehen. Etwaige Konflikte 

können damit weitgehend ausgeschlossen und bei Erfordernis aber sicher und zielgerichtet im 

Planvollzug gelöst werden.  

5. Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht geplant. Ein entsprechender Hinweis mit kurzen Ausführungen 

zu Lichtimmissionen wird in die Begründung (Kapitel 8.1) aufgenommen.  

6. Auf der betreffenden Fläche für Sport und Spielanlagen soll ein Angebot für den privaten 
individuellen Freizeitsport bereitgestellt werden. Von Seiten der Gemeinde sind daher keine 
Wettkämpfe mit technischer Unterstützung wie Lautsprechern oder Zuschauern geplant. Ein 
entsprechender Hinweis wird in die Begründung (Kapitel 8.1) aufgenommen. 

 
Die Hinweise 1 bis 4 stellen allgemeine Hinweise dar, die dem Schutz der Nachbarschaft sowie der 
Umwelt dienen und den Planvollzug, die Bauausführung und den Betrieb der Anlage betreffen. Sie 
werden als Hinweise zum Immissionsschutz in die Begründung (Kapitel 11) aufgenommen. 
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Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder hinweise geäußert werden. 
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FD 68 – Umwelt 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem B-Plan Nr. 23 keine Bedenken entgegenstehen, sofern die 
genannten Punkte zur Eingriffsregelung berücksichtigt werden. 
 
 
1. Dem Hinweis wird gefolgt. Die Gemeinde wird die Eintragung einer entsprechenden Dienstbarkeit 

vor Satzungsbeschluss veranlassen. Ein diesbezüglicher Hinweis wird in den Text-Teil B 
aufgenommen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass weder das Bau- noch das Naturschutzrecht 
verlangen, dass eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit bereits vor dem Satzungsbeschluss 
eingetragen wird. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts genügt es, 
dass die Gemeinde zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses über hinreichend gesicherte 
Realisierungsmöglichkeiten verfügt. Entscheidend ist, dass die Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtlich und tatsächlich gesichert 
ist. Diese Voraussetzung ist durch die entsprechende Festsetzung im B-Plan nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB und die Eigentumsverhältnisse (Fläche im Eigentum der Gemeinde) erfüllt. Eine bereits 
vollzogene Sicherung ist nicht erforderlich und damit auch keine Voraussetzung für die Wirksamkeit 
des Bebauungsplanes. 

 
2. Die im Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sind Bestandteil 

der Abwägung. Die Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan werden durch § 9 Abs. 1 BauGB 
abschließend bestimmt.  Betriebliche und organisatorische Regelungen wie bspw. 
Bauzeitregelungen, baubegleitende Maßnahmen oder auch die Verwendung insektenfreundlicher 
Beleuchtung sind nicht festsetzbar und im Planvollzug zu beachten. Weiterhin enthalten das 
BNatSchG oder das NatSchAG M-V bereits unmittelbar geltende Verbote und Pflichten (z.B. 
Artenschutz, Gehölz- und Biotopschutz).  Punkt 2 wird auf Ebene der Bebauungsplanung durch die 
Aufnahme der betreffenden Maßnahmen als Hinweise im Text-Teil B berücksichtigt. 
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3.  Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Angaben zur Flächengröße im Umweltbericht (Tabelle 1, ca. 
0,5 ha) und in der in der Begründung (Flächenbilanz, 4.886 m²) werden angeglichen, obwohl 
4.886m² rundungstechnisch ca. 0,5ha sind. 

 
 
 
 
 

Anforderungen AFB im B-Plan 

Die Anforderungen zum AFB im B-Plan werden berücksichtigt und auch dem Gutachter für das 

zusätzlich beauftragte Maßnahmekonzept übermittelt. Die Aussagen des Maßnahmekonzeptes wurden 

im AFB berücksichtigt. 

 

Bei den ergänzenden Betrachtungen zum Bodenschutz wurde dargelegt, dass nur ein Wirkort 

einzustellen ist. Zufahrt, Baufläche und ggf. Zwischenlager sind auf eigener Fläche zu realisieren.  

Bei den bau-, anlage-, und betriebsbedingten Auswirkungen wird dies dementsprechend aber ergänzt. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Kartierbericht „Skaterpark Pinnow – Faunistische 

Kartierung 2025“ von UMWELTPLANUNG ENDERLE wurde der UNB übermittelt. 
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Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Die Kompensations- und Artenschutzmaßnahme wird 
festgesetzt. Weitere Vermeidungsmaßnahmen werden in die Hinweise des Text-Teil B aufgenommen. 
 
 
 

Zur Artengruppe Brutvögel 
Der Hinweis wird berücksichtigt und auch dem Gutachter/Kartierer übermittelt. 
Der AFB wird hinsichtlich der bau-, betriebs- und anlagenbedingten Wirkfaktoren überarbeitet. 
  
 
 
 
 

Reptilien 
Die Hinweise werden berücksichtigt und auch dem Gutachter/Kartierer übermittelt. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand besteht die Notwendigkeit einer Umsiedlung der Tiere. 
Als Ersatzfläche wurde entsprechend Kartierung und Maßnahmekonzept im März 2026 eine Ackerfläche 
im Anschluss an eine letztjährige Brache als Mahdwiese mit Erdwällen und Holzhaufen hergestellt. 
 
 
 
 
 

Dem Hinweis wird gefolgt. Insbesondere sind auch die vorhandenen Erdwälle und der Umgang damit 
zu betrachten. Neben den baubedingten Auswirkungen des Vorhabens werden daher für die 
Artengruppe der Reptilien auch die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen vertiefend im AFB 
geprüft. 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der AFB wird bezüglich des Tötungsrisikos mit Hinweis auf das erstellte 
Maßnahmekonzept überarbeitet. 
 
 
 

 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Hierzu wurde mit der UNB im Vorfeld der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 2 Abs. 2 BauGB eine entsprechende Vorgehensweise abgestimmt. Die Artenschutzmaßnahme 
wird im Text-Teil B festgesetzt, weiterhin werden die Ausführungen im AFB unter Berücksichtigung des 
erstellten Maßnahmekonzeptes überarbeitet. Für das Absammeln und Umsiedeln der Zauneidechse ist 
aber ein Ausnahmeantrag nach § 44 BNatSchG zu stellen. Dies erfolgt durch den Gutachter. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Ausnahmegenehmigung wird erforderlich und durch 
den Gutachter gestellt (siehe oben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Empfehlung wird gefolgt. Die erforderlichen Maßnahmen wurden mit der UNB abgestimmt. Als 
Ersatzfläche wurde im März 2026 eine Ackerfläche im Anschluss an eine letztjährige Brache als 
Mahdwiese mit Erdwällen und Holzhaufen entsprechend des beauftragten Maßnahmekonzeptes 
hergestellt. Die zum Stand des Vorentwurfs geplante Sreuobstwiese ist nicht länger Gegenstand der 
Ausgleichsplanung zum B-Plan Nr. 23. 

 
Zum Umweltbericht 
Die Einschätzung wird mit Vorliegen des finalen Kartierberichts überarbeitet. 

 
 

 
Zur Festsetzung: 2. Grünflächen und Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25b BauGB) 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die textliche Festsetzung 2.1 wird entsprechend ergänzt. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung den genannten Programmsätzen entspricht. 
 

 
Das Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung findet im Rahmen der Abwägung zum B-Plan Nr. 23 
Berücksichtigung. Bezüglich der Maßgaben der Schutzgebietsverordnung des betroffenen 
Wasserschutzgebietes Pinnow wird eine Einzelfallprüfung durchgeführt, die im Umweltbericht 
dokumentiert wird. Die Nutzungsart im Plangebiet spricht gegen eine Gefährdung des Schutzzwecks 
der Wasserschutzgebietsverordnung. Dementsprechend steht der raumordnerische Belang zur 
Trinkwassersicherung der Planung nicht entgegen. Die Begründung (Kapitel 2.2.1) wird diesbezüglich 
ergänzt. 
 
 

Der genannte Programmsatz wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Kapitel 2.2.1 der 
Begründung enthält bereits entsprechende Ausführungen hierzu. Touristische Belange werden durch 
die Planung nur mittelbar berührt und nicht beeinträchtigt. Insofern steht Programmsatz 4.6 (4) LEP M-V 
der Planung nicht entgegen. 
 
Bewertungsergebnis 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung vereinbar ist. 
 
Abschließender Hinweis 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
 
 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
 
 
 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 
 
3.1 Naturschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt. 
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3.2 Wasser 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Anlagen in Zuständigkeit des StALU WM 
nicht berührt werden und daher keine Bedenken bestehen. 
 
 

3.3 Boden 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Der Hinweis zum Altlasten- und Bodenschutzkataster wird zur Kenntnis genommen. Die untere Wasser- 
und Bodenschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt und 
hat bzgl. Altlasten keine Bedenken angezeigt. 
Der Hinweis zu schädlichen Bodenveränderungen ist bei der Bauausführung zu beachten und wird in 
den Umweltbericht sowie den Text-Teil B aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in der immissionsschutzrelevanten Umgebung keine 
BImSchG-Anlagen befinden. 
 
 
Vor-Ort-Begehungen mit entsprechenden Bestandserfassungen sind erfolgt und in eine 
immissionsschutzseitige Auswirkungsanalyse (siehe Begründung) eingeflossen. Planungsrelevante 
Vorbelastungen wurden nicht ermittelt. Die untere Immissionsschutzbehörde wurde im Planverfahren 
beteiligt. 
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1.5 Landesamt für innere Verwaltung 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich des Plangebietes gesetzlich geschützte 
Festpunkte befinden. 

 
Die Anlagen (Übersichtskarte und Einzelnachweise) wurden geprüft und mit dem Amtlichen 
Festpunktinformationssystem (AFIS) abgeglichen. Demnach befindet sich ein unterirdischer 
Lagefestpunkt unmittelbar angrenzend zum Plangebiet in der südwestlichen Ecke. 

 
Zum Schutz des Lagefestpunktes wird dieser nachrichtlich in die Planzeichnung und ein Auszug aus 
§ 26 GeoVermG M-V sowie Hinweise in den Text-Teil B sowie in die Begründung übernommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vermessungsbehörde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim wurde im Planverfahren beteiligt. Es wurden keine Bedenken geäußert. 
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1.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des Plangebietes bislang keine Bodendenkmale 
bekannt geworden sind. 

 
 
2.1 Der Aussage, dass die vorliegenden Informationen nicht ausreichen, um die Auswirkungen auf 

Kultur- und Sachgüter zu bewerten, wird nicht gefolgt. Im Plangebiet sind nach den der Gemeinde 
vorliegenden (aus eigenen Erhebungen und der frühzeitigen Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung gewonnenen) Erkenntnissen keine Bodendenkmale bekannt. Das 
Gebiet liegt außerhalb bekannter archäologischer Verdachtsflächen, weiterhin bestehen keine 
konkreten Hinweise auf archäologische Strukturen. Dennoch muss stets mit dem Vorhandensein 
derzeit noch unbekannter Bodendenkmale gerechnet werden. Dies ist entsprechend im 
Umweltbericht mit Verweis auf § 11 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG M-V) beschrieben. Die 
Ausführungen zu Kultur- und Sachgütern im Umweltbericht werden aber ergänzt. 

  

2.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Empfehlung wird jedoch nicht gefolgt. Den 
Belangen des Denkmalschutzes wird im vorliegenden Fall (ohne konkrete Fundplätze oder 
Verdachtsflächen im Plangebiet) bereits über die geltenden gesetzlichen Regelungen des DSchG 
M-V Rechnung getragen. Hierdurch ist sichergestellt, dass etwaige bislang unbekannte 
Bodendenkmale auch ohne vorherige Prospektion angemessen geschützt werden können. 
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2.3  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine archäologische Voruntersuchung wird jedoch 
nicht für erforderlich gehalten, da keine Anhaltspunkte auf ein tatsächliches Vorkommen von 
Bodendenkmalen vorliegen. Die Durchführung solcher Untersuchungen wäre unter den 
gegebenen Umständen nicht verhältnismäßig. 

 

2.4 Der genannte Leitfaden „Kulturelles Erbe in der Umweltprüfung“ wird als fachliche Orientierung 
zur Kenntnis genommen. Die Grundsätze des Leitfadens, insbesondere die Berücksichtigung des 
kulturellen Erbes als Schutzgut der Umweltprüfung, werden im Umweltbericht berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Der Einschätzung, dass Bodendenkmale Teil der zu berücksichtigenden Kulturgüter gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 7 g BauGB sind, wird gefolgt. Die Umweltprüfung/der Umweltbericht berücksichtigt dies 
entsprechend. 

 
 
3.2  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
3.3 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
4.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.8 Forstamt Gädebehn 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Geltungsbereich des B-Plans keine, aber angrenzend 
Waldflächen vorhanden sind. Die bestehenden Waldflächen sind bereits auf Grundlage der 
Forstgrundkarte nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen worden. 
 
Der Hinweis zum Waldabstand nach § 20 LWaldG wird zur Kenntnis genommen. Der Waldabstand reicht 
in den Geltungsbereich hinein und wurde ebenfalls bereits nachrichtlich in die Planzeichnung 
übernommen. 
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Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. In den Text-Teil B des B-Plans wird eine entsprechende 
textliche Festsetzung aufgenommen, die die Zulässigkeit und den Ausschluss von baulichen Anlagen 
für den Bereich der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufeld) regelt, der sich innerhalb des 30 m 
Waldabstandes befindet. Somit wird forstrechtlichen Belangen und dem Schutz von Personen vor 
Gefahren durch Brand und Windwurf bereits auf Ebene des Bebauungsplans Rechnung getragen. Die 
Zustimmungspflicht der unteren Forstbehörde nach § 20 LWaldG M-V bleibt von dieser Festsetzung 
unberührt. 
Der Hinweis zu Ausnahmen von der Einhaltung des Waldabstands wird zur Kenntnis genommen. Die 
Festsetzungen des B-Plans berücksichtigen § 2 Punkt 6 WAbstVO M-V und stehen dem LWaldG sowie 
der WAbstVO nicht entgegen. Weitere Ausführung hierzu sind bereits in der Begründung (Kapitel 7) 
enthalten. 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus forstrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 
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